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Kundmachung 
 
 
über die Auflegung der Abrechnung und des Verzeichnisses für die Auszahlung des 
Jagdpachtzinses für das Jahr 2024. 
 
Gemäß § 35, Abs. 1 bis 3 des Kärntner Jagdgesetzes 2000 (K-JG), LGBl. Nr. 21/2000, in der 
derzeit geltenden Fassung, liegen die Abrechnung und das Verzeichnis der auf die 
einzelnen Grundeigentümer entfallenden Beträge am Jagdpachtzins der Gemeindejagt 
Globasnitz in der Zeit vom 
 

02. Juni 2025 bis 16. Juni 2025 
 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt Globasnitz zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Beschwerden gegen die Abrechnung oder gegen die Feststellung der Anteile sind 
innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Kundmachung gerechnet, beim Bürgermeister 
der Gemeinde Globasnitz schriftlich einzubringen. 
 
Nach Ablauf der Kundmachungsfrist werden die festgestellten Anteile am Jagdpachtzins 
den Berechtigten oder ihren Bevollmächtigten auf deren Konto überwiesen. 
 
 

Der Bürgermeister: 

Bernhard Sadovnik 

 

 
 
 
Angeschlagen am:   02.06.2025 
Abgenommen am:  16.06.2025 

 

 
Ergeht an: 
1. Amtstafel 
2. Homepage 
3. zdA 
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